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- die Hrarec7>»«rag a«/ cfie 7«5tr»^tio«sJ/ew5fp//ic/)t in der Armee,

- die Regelung im afef/Ve« Diercsf,

- den Verzicht auf den We£rp//ic/7ters,3fz,

- die Anpassung des A//7ùà>5fra/rec7>£s, insbesondere für das Disziplinarrecht,

- die 5oz/d/rege/«Kge«, insbesondere

- die Mz/ifàVwrs/cAerwKg und die notwendigen Zusatzversicherungen, wobei der
Bund der Versicherer ist

- der £>wer/>ser5tftz

- die 7/r/a«£e (im Land und in der Heimat)

- die persönliche und kollektive /4«sn«t#wg.

Diese Übersicht über die Voraussetzungen und die zutreffenden Vorbereitungsmass-
nahmen dürften zeigen, dass es sich bei einem militärischen Einsatz schweizerischer

Truppen im Ausland im Rahmen der Friedenswahrung um einen recht komplizierten
Vorgang handelt. Es stellen sich dabei vielfache Probleme, die gründlich abgeklärt
und geprüft werden müssen. Das Unternehmen darf von uns erst begonnen werden,
wenn die Vorarbeiten soweit gediehen sind, so dass nach menschlichem Ermessen ein
Fehlschlag nicht befürchtet werden muss.

TUrrz

Bedingte Abgabe einer persönlichen Waffe
beim Ausscheiden aus der Armee

Der Bundesrat hat in seinem Beschluss über die Abgabe des Sturmgewehrs vom 30. Sep-
tember 1966 (SR 514.121) die Vorschriften über die Abgabe einer persönlichen Waffe
an Wehrmänner, die aus der Armee ausscheiden, geändert.
Da der Vorrat an Karabinern 31 rasch schwindet, wurde folgende Neuregelung getrof-
fen:

Mit dem Sturmgewehr oder Karabiner ausgerüstete Wehrmänner, die in den Jahren
1978 oder 1979 aus der Armee ausscheiden und ein Anrecht auf ihre Mannschaftsaus-
rüstung oder Teile davon haben, erhalten als Handfeuerwaffe einen Karabiner 31 nur-
mehr unentgeltlich zu Eigentum, wenn sie dies wünschen.

Mit dem Sturmgewehr oder dem Karabiner ausgerüstete Wehrmänner, die im Jahr 1980
oder später aus der Armee ausscheiden und ein Anrecht auf ihre Mannschaftsausrüstung
oder Teile davon haben, erhalten als Handfeuerwaffe einen Karabiner 31 auf Wunsch
unentgeltlich zu Eigentum, wenn sie in den letzten drei Jahren mindestens zweimal das

obligatorische Programm und zweimal das Feldschiessen 300 m geschossen haben. Der
Nachweis über die geleistete Schiesstätigkeit ist durch Eintragungen im Schiessbüchlein
zu erbringen.

Der Zeitpunkt des Ausscheidens aus der Armee wegen Entlassung aus der Wehrpflicht
ist voraussehbar; nicht aber jener wegen temporärer Dienstbefreiung und insbesondere
nicht jener wegen Dienstuntauglichkeit. Wehrmänner, die bei ihrem Ausscheiden aus
der Armee einen Karabiner 31 erhalten wollen, absolvieren somit zu ihrem Vorteil
jährlich sowohl das obligatorische Programm als auch das Feldschiessen 300 m und
lassen sich die erzielten Resultate durch den Schiessverein in das Schiessbüchlein ein-
tragen.
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